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Beschluss der  PDS-Landtagsfraktion zur Grünen Gentechnik 
 
1. Die PDS-LT-Fraktion wird die in Sachsen-Anhalt an langjährige Wissenschaftstraditionen 

anknüpfende hoch entwickelte Biotechnologie- und Gentechnik-Forschung und die sich in 
ihrem Umfeld etablierende dynamische mittelständische Biotech-Industrie aufmerksam 
verfolgen, fördern und zugleich kritisch begleiten. 

 
2. Die PDS-Landtagsfraktion wird sich verstärkt für die Etablierung einer öffentlichen Risi-

kokommunikation zu Fragen der Risiken der Gentechnik im allgemeinen und des geplan-
ten Anbauprogramms im Besonderen einsetzen. 

 
3. Die PDS wird sich für einen massiven Ausbau der vorsorgenden, begleitenden und kon-

trollierenden Technikbewertungs- und –bedarfsforschung einschließlich der Auswertung 
von Erfahrungen und Forschungsergebnissen anderer Ländern einsetzen. Die Ausweitung 
einer systematischen biotechnischen Sicherheits- und Begleitforschung schließt die Förde-
rung von Grundlagenforschung zur gezielten Eliminierung von Risikofaktoren ein. 

 
4. Die PDS-Landtagsfraktion wird sich dafür einsetzen, die traditionelle Züchtung und Züch-

tungsforschung auf hohem Niveau zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die bestehenden 
Genbanken sind im notwendigen Umfang zu erhalten und gezielt auszubauen. Sie sind 
spätestes dann als Alternative essentiell, wenn bei einzelnen Kulturarten oder im Lang-
zeitgebrauch entgegen der Erwartungen unverantwortbare Nebenwirkungen auftreten. 
Genbanken stellen ein unerschöpfliches Reservoir an Genmaterial für die Nutzung auch 
durch die Biotechnologie bereit. 

 
5. Die PDS wird sich nachdrücklich dafür einsetzen, dass folgende Fragen beantwortet und 

als Bedingungen unter denen das bevorstehende Inverkehrbringen gentechnisch veränder-
ter Kulturpflanzen und daraus entstehender Nahrungs- und Genussmittel statt finden soll, 
erfüllt werden: 
- Sicherung der Koexistenz von konventioneller, ökologischer und von Landwirt-

schaftmit gentechnisch veränderten Kulturpflanzen 
- Sicherung der Wahlfreiheit von VerbraucherInnen und ErzeugerInnen 
- Gewährleistung von Transparenz bei der Verwendung von GVO 
- Realisierung des Vorsorgeprinzips zum Schutz ökologisch sensibler Gebiete 
- Sicherung von Kommunikation, Aufklärung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
- Monotoring des Inverkehrbringens von GVO 
- Erstellung eines öffentlich einsehbaren Standortregisters 
- Konzept zur Ausweisung GVO-freier Gebiete 
- verlässliche bzw. vertragliche Klärung von Haftungsregelungen; Zuordnung der 
 Kosten durch Einführung des GVO-Anbaus nach dem Verursacherprinzip 

(Saatzuchtunternehmen, Verwender von GVO und Anwender bzw. Anbauer); 
Einrichtung eines entsprechenden Haftungsfonds 

 
6. Die PDS wird sich gleichermaßen für einen Schutz der konventionellen und Öko-

Landwirte einsetzen, die sich für einen Verzicht des Anbaus genveränderter Kulturen ent-
schieden haben. Dies schließt die Regelung der Haftungsfragen und die Bildung eines 
Haftungsfonds ein. 
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7. Der Erprobungsanbau ist öffentlich nicht nur zu thematisieren, sondern mit allen gesell-
schaftlichen Gruppen öffentlich zu diskutieren. 

 
 
Begründung: 
 
Heutige Wissenschafts- und Technikanwendungen sind ohne bewusste Risikoentscheidungen 
nicht mehr denkbar. Diese stellen sich um so unschärfer und damit weniger überschaubar dar, 
je komplexer eine neue Technologie und deren Wechselwirkungen mit der Techno-, Sozio- 
und Ökosphäre ist. Risikominimierung beginnt mit der Kommunikation darüber, welche Risi-
ken erwartet werden können und wer davon betroffen sein könnte. Dazu bedarf es der Bereit-
schaft und der Fähigkeit der Akteure zur Kommunikation. Die Glaubwürdigkeit einer Risiko-
kommunikation entsteht vor allen Dingen durch eine umfassende Einbeziehung der Betroffe-
nen. Nicht die Verlagerung des politischen Streits in Sachverständigen-Gremien, sondern eine 
ergebnisoffene prozessorientierte Risikokommunikation steht auf der Tagesordnung, um 
Sachverstand mit fundamentalen Werturteilen zu kombinieren.  
 
Die PDS-Landtagsfraktion sieht angesichts der erreichten Entwicklungsstufe der Gentechnik 
die Gefahr, dass sich die PDS mit  einer undifferenzierten grundsätzliche Ablehnung der Gen-
technik aus diesem Kommunikationsprozess verabschieden würde. Deshalb sollte sich die 
PDS-Landtagsfraktion aktiv in einen solchen Kommunikationsprozess im Lande einbringen. 
 
Die mit Fragen der Risikobewertung und -verteilung, Kosten-Nutzen- und Wahrscheinlich-
keitsberechnungen befaßte Technikfolgeabschätzung sieht sich im Falle der Gentechnik bis 
jetzt noch nicht in die Lage versetzt, noch verantwortbare Risiken festzulegen. Insbesondere 
die Gefährdung zukünftiger Generationen ist nach dem bisherigen vergleichsweise kurzen 
Nutzungszeitraum noch nicht zu beurteilen.  
 
Wie bei allen bisherigen technologischen Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit 
erwachsen Gefahren auch bei Biotechnologie und Gentechnik weniger aus der Technologie 
selbst, sondern in der Aneignung und Verwertung der Ergebnisse und im möglichen Miss-
brauch durch Einzelne oder Teile der menschlichen Gesellschaft, somit in den Produktions- 
und Herrschaftsverhältnissen. Und diese sind in der heutigen Welt nun einmal kapitalistisch 
geprägt. 
 
Wissenschaft und Forschung sind ebenso Teil dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems, so 
dass ständig die Gefahr besteht, jede traditionelle naturwissenschaftliche Forschungsethik zu 
ignorieren. Es wäre aber verhängnisvoll, eine mit den Risiken der Gentechnik begründete 
Einschränkung der Freiheit der Forschung zu fordern. Allerdings wird diese de facto über die 
Vergabe von an forschungs-, wirtschafts-, technologie- und gesundheitspolitische Entschei-
dungen gebundene Haushalts- und Forschungsfördermittel beschnitten.  
 
Die im Falle der Gentechnik besonders große Nähe von Forschung und wirtschaftlichen Nut-
zen führt zu einer Sicherung von Verwertungsrechten durch Patentierung. Wenn Forschungs-
freiheit als ein gleiches Recht für alle möglich sein soll, müssen wissenschaftliche und dia-
gnostische Methoden in der Regel allen zugänglich sein. 
 
Diese Herrschaftsverhältnisse lassen sich durch eine Ablehnung der Gentechnik nicht verän-
dern. Es gilt, streng zwischen den naturwissenschaftlichen, ökonomischen, sozialen und e-
thisch-moralischen Aspekten sowie den zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen zu 
unterscheiden. Angesichts der Möglichkeiten, die der Gentechnik innewohnen, müssen e-
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thisch-moralische Aspekte essentieller Bestandteil der Bewertung von Risikotechnologien 
sein. Die Grundfrage lautet: Muß das, was machbar ist, auch gemacht werden? 
 
Die gesellschaftspolitische Verantwortung für die Risiken der Gentechnik kann in einer von 
Profitstreben, Korruption und Verwertungsinteressen getriebenen Gesellschaft nur durch brei-
ten außerparlamentarischen Druck, durch Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung eingefordert 
werden. Ständige öffentliche Kontrolle ist erforderlich, um das Risiko und das Ausmaß nega-
tiver Neben- und Folgewirkungen, die auch bei besten Absichten nie auszuschließen sind, 
möglichst gering zu halten. Die Ergebnisse von Technologiefolgebewertungen einschließlich 
ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen, ihrer Chancen und Risiken sind der Öffentlichkeit 
transparenter zu machen. 
 
Der Ambivalenz der Gentechnik und ihren Risiken werden allerdings dumpfe Aversionen, 
Technologiefeindlichkeit oder moderne Maschinenstürmerei ebenso wenig gerecht wie nicht 
minder unbedarfte bedingungslose Befürwortung und eine schrankenlosen Expansion. Bil-
dung und Aufklärung der Menschen ist erforderlich, um sachkundig entscheiden zu können. 
Das Informationsdefizit wird gegenwärtig nur selektiv bedient und durch moralische Appelle 
(Hunger, Arbeitsplätze, Krankheiten, Umweltschutz ...) manipuliert. 
  
Die PDS tritt für sozial-ökologisch sinnvolle Innovationen ein und bewahrt zugleich äußerst 
kritische Distanz zu Machbarem, wenn dies unübersehbare Gefahren birgt. Bei einem verant-
wortungsbewußten Umgang braucht die Menschheit aber auf die Leistungen gentechnisch 
veränderter Organismen und die Möglichkeiten, die die Gentechnologie als eine der Schlüs-
seltechnologien der Gegenwart und nahen Zukunft bietet, nicht zu verzichten.  
 
Die PDS stellt bei der Entscheidung über Aspekte der Gentechnik und anderer moderner Bio-
technologien im alltäglichen Politikprozess folgende Grundprinzipien in den Mittelpunkt:  

• Die Würde des Menschen ist unantastbar (Art. 1 Grundgesetz).  
• Die Biodiversität, einschließlich der genetischen Vielfalt der traditionellen Kultur-

pflanzensorten und Haustierrassen, die auch durch moderne konventionelle Züchtung 
eingeschränkt wird, ist zu schützen und der Tierschutz als ein erhebliches rechtliches 
Gut zu beachten.  

• Die reale Chance sowie die Wahlfreiheit eines gentechnikfreien Lebens sind als ge-
sellschaftlicher Grundwert zu schützen.  

• Bio- und gentechnische Forschungsprozesse sind transparent und demokratisch kon-
trollierbar zu gestalten.  

• Jedes Vorhaben anwendungsbezogener Forschung sollte ausdrücklich mit prospekti-
ver und begleitender Anwendungsfolgenabschätzung verbunden werden. Diese An-
wendungsfolgenabschätzung sollte als Bestandteil der Forschungsvorhaben selbst be-
handelt werden und den gesamten Innovationsprozess umfassen.  

• Im Forschungsprozess sowie bei den politischen Steuerungsentscheidungen und der 
vorhergehenden Politikberatung ist die Vielfalt der inhaltlichen und methodischen An-
sätze zu garantieren.  

 
Die PDS setzt sich dafür ein, dass eine unkontrollierte Ausbreitung und Auskreuzung gen-
technisch veränderter Pflanzen ebenso vermieden wird wie die Reduzierung der Artenvielfalt. 
Die Freisetzung gentechnisch veränderten Saatgutes kann dies zur Zeit jedoch nicht garantie-
ren. Darüber hinaus muss garantiert werden, dass die LandwirtInnen nachweisbar gentech-
nisch unverändertes Saatgut erwerben können. Es muss darüber hinaus transparent sein, auf 
welchen Feldern gentechnisch verändertes Saatgut wächst, um Auskreuzungen und Vermi-
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schung verhindern zu können.  
 
Bei alldem übersehen wir nicht, dass Globale Nachhaltigkeit die Überwindung der wahren 
gesellschaftlichen Ursachen für Armut, Hunger, Unterentwicklung, Krankheit, massenhafte 
Erwerbslosigkeit, Kinderarbeit, Kindersterblichkeit, Unwissenheit und Bevölkerungsexplosi-
on in den sog. Entwicklungsländern, aber auch der Neuen Armut in den Metropolen voraus-
setzt. Die Möglichkeiten der Gentechnik können höchstens einige Folgen lindern, ohne die 
Ursachen zu beseitigen.  
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Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 

Dr. Uwe-Volkmar Köck 
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Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 
 
 
1. Weshalb ist Standpunktbildung durch den Landesverband erforderlich?  
 
Auf der Bundesebene tritt die PDS seit dem letzten Sommer verstärkt mit Positions-
bestimmungen zur Gentechnik an die Öffentlichkeit. Dabei überwiegt ein kritischer 
bis ablehnender Grundtenor (reinblick 12/99; Dr. S. Voigt: „Grüne Gentechnik birgt 
mehr Risiken als Chancen„, ND vom 12.10.99; Bericht über PDS-Arbeitskreis Agrar-
politik: ND 15.9.99; hier werden u.a. aus Sachsen-Anhalt Prof. Triller, H. Czeke zi-
tiert). Die Aktion des BUND „Keine Gentechnik auf kommunalen Flächen„, der damit 
eine Ablehnung der sog. Grünen Gentechnik durch eine breite Bevölkerungsmehrheit 
erreichen möchte, wird seitens der PDS-Bundestagsfraktion, Bereich Landwirtschaft, 
unterstützt und eine aktive Beteiligung seitens PDS-geführter Kommunen signalisiert 
(Pressemitteilung K.Naumann vom 1.7.99: „PDS unterstützt Anti-Gentechnik-Aktion 
von BUND“; Versenden von Informationsmaterial und Musteranträgen).  
 
In der parteiinternen programmatischen Arbeit wird die Thematik dagegen sehr wohl 
seit längerem diskutiert (z.B. UTOPIEkreativ 105, 109/110; Beiträge zur Wirtschafts-
politik 1/99, 2/99, 3/99, 5-6/99; D. Klein: „Sozial-ökologischer Umbau in einem alter-
nativen Reformkonzept.“ Referat auf der Ökologiekonferenz der PDS am 15.11.99). 
 
Eine umfassende öffentliche Debatte zur Nutzung der Gentechnik findet gegenwärtig 
in Sachsen-Anhalt jedoch nicht statt. Bürgerproteste gegen Freisetzungsversuche mit 
gentechnisch veränderten Kulturpflanzen oder gegen Genfood-Lebensmittel sind bis-
her nicht bekannt geworden. Die vom BUND initiierte kommunale Initiative findet bis 
jetzt ebenfalls nur geringen Widerhall. Bisher wurde nach unserer Kenntnis nur im 
Stadtrat Halle durch Vertreter von Bündnis90/Die Grünen ein gleichlautender Antrag 
eingebracht. 
 
Auch auf parlamentarischer Ebene gehört die Thematik bis auf einige kleine Anfra-
gen (z.B. Drs. 3/1887 Antwort Drs. 3/2009; aktuell zwei Kleine Anfragen von M. Gärt-
ner; Drs. 3/2592, 2593) nicht zu den Brennpunkten.  
 
Innerhalb des PDS-Landesverbandes spielt die Problematik Gentechnik bisher über-
haupt keine Rolle. Beispielhaft sei auf die 1. Tagung des 6. Landesparteitages 
(25./26.9.99) verwiesen. Aus den Thesen für die Programmdiskussion läßt sich so-
wohl eine Zustimmung als auch die Absicht zu einem differenzierten Umgang ablei-
ten:  
„Ohne eine umweltgerechte Wirtschaftsweise wird es keine langfristig sicheren Ar-
beitsplätze geben, die globalen und regionalen Probleme werden sich verschärfen. 
Die Antwort darf keine Technologiefeindlichkeit sein, sondern eine Anwendung alten 
und neuen Wissens mit innovativen Verfahren. Wer weiter auf sture Wachstumspoli-
tik setzt, schafft keine Arbeitsplätze und riskiert den irreversiblen globalen ökologi-
schen Kollaps.„ (Beschlußheft S.14; Z. 35ff.). 
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Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 

Wie bei jeder Schlüsseltechnologie – und um eine solche handelt es sich bei der 
Gentechnik zweifellos  - wird jeder Mensch früher oder später mit ihren Ergebnissen 
und Folgen – im guten wie im bösen, gewollt oder ungewollt – konfrontiert sein bzw. 
in Berührung kommen. Eine Standpunktbildung zu Möglichkeiten, Chancen und Risi-
ken der sich stürmisch entwickelnten Gentechnik und ihrer praktischen Anwendungs-
felder, der wirtschaftlichen Nutzung, der sozialen und ökologischen Auswirkungen 
und der ethischen Aspekte ist in einer linken Partei gerade unter dem Vorzeichen  
eines ungezügelt verlaufenden Prozesses der Globalisierung unerläßlich. Antworten, 
Meinungen, Positionen und Entscheidungen werden auch dem LV Sachsen-Anhalt 
schon in allernächster Zeit abverlangt werden. Eine klare Standpunktbildung ist m.E. 
gerade auch unter Berücksichtigung folgender landesspezifische Gesichtspunkte 
unerläßlich: 
 
1. Sachsen-Anhalt weist große Wissenschaftstraditionen in der Pflanzenzüchtung, 

Genetik, Pharmazie, Medizin, Biotechnologie und molekularbiologischen For-
schung und Lehre auf (Wirkungsstätte von Prof. Kurt Mothes und Prof. Hans 
Stubbe; frühere AdL-Institute in Gatersleben, Quedlinburg, Bernburg, Klein Wanz-
leben und Ascherleben; Institut für Biochemie der Pflanzen in Halle; Martin-
Luther-Universität; Leopoldina in Halle).  

 
2. Der größte Teil dieser Einrichtungen hat sich in der neuen Wissenschaftsland-

schaft behaupten können. Hervorgegangen sind aus ihnen Max-Planck- oder Wil-
helm-Leibnitz-Institute oder sogar eine Bundesforschungsanstalt. Alle diese For-
schungseinrichtungen bedienen sich gentechnischer Methoden und operieren mit 
gentechnisch veränderten Organismen bzw. entwickeln auf deren Grundlage 
neue Produkte. 

 
3. Auf der Grundlage einer hoch entwickelten Gentechnik-Forschung und in ihrem 

Umfeld etabliert sich eine dynamische mittelständische Biotech-Industrie (z.B. 
PROBIODRUG, Halle; SunGene, Gatersleben; ICON GENETICS, Halle). 

 
4. Die Region Halle/Leipzig hat am Bioregio-Wettbewerb teilgenommen. Obgleich 

nicht unter den Siegern, wurde der Leistungsfähigkeit und den Potentialen höchs-
te Anerkennung gezollt.  

 
5. Zu den Preisträgern des nur auf Ostdeutschland beschränkten InnoRegio-

Wettbewerbes gehört der Beitrag „Pflanzentechnologie Nordharz/Börde„ mit ei-
nem ausdrücklich gentechnologisch orientierten Konzept.   

 
6. Es sind auch durch zwei in Sachsen-Anhalt ansässige Institute Freisetzungen 

gentechnisch veränderter Organismen beantragt bzw. genehmigt worden (siehe 
Anlage 1).  

 
7. Alle Agrarmultis (AgrEvo, Monsanto, Novartis) sind mit Freisetzungsversuchen in 

Sachsen-Anhalt aktiv. Mit Stand 15.11.99 sind insgesamt 34 Freisetzungen er-
folgt (siehe Anlage 1).   

 
8. Eine nicht unbeträchtliche Zahl Wählerinnen und Wähler, Sympathisanten und 

Mitglieder der PDS sind somit über ihre tägliche Arbeit oder Ausbildung mit der 
Gentechnik vertraut bzw. ihr Arbeitsplatz ist direkt betroffen.  
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Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 

Das umfänglich vorhandenen Fachwissen, die große Zahl Interessierter und Betrof-
fener sollte deshalb in die Meinungsbildung einbezogen werden. In diesem Sinne 
möchte das vorliegende Material den aktuellen Sachstand in Thesenform zusam-
menfassen und den Diskussionsprozeß in der PDS Sachsen-Anhalt damit initiieren.  
 
 
2. Die Gentechnikdiskussion in der Öffentlichkeit 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung, die vorwiegend durch die Medien vermittelt wird, 
stehen sich mittlerweile nur noch uneingeschränkte Befürworter der Gentechnik in 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und strikt ablehnende Umweltaktivisten und 
Verbraucherschützer gegenüber.  
 
Während die sogenannte Rote Gentechnik, insbesondere im humanmedizinischen 
Bereich, als nützlich angesehen wird - hier aber ethische Fragen diskutiert werden - 
leidet speziell die Grüne Gentechnik unter großen Akzeptanzproblemen. Die Ursa-
chen dafür liegen in einer durch die Auseinandersetzungen um die Kennzeichnungs-
pflicht und die Skandale um BSE, Dioxinverseuchung, Hormonfleisch oder Futtermit-
tel eingetretene Vertrauenslücke, dem für den Verbraucher nicht erkennbaren Nutzen 
insektizid- oder herbizidresistenter Kulturpflanzen für die Qualität der Lebensmittel 
und dem Unverständnis von Ertragssteigerungen bei gleichzeitigem Überfluß des 
Nahrungsmittelangebotes in den Industrieländern.  
 
Während Massenmedien, konservative Zeitungen und Behörden sich deutlich auf die 
Seite der Befürworter der Gentechnik stellen und mit diesen sogar kooperieren, sind 
linke Medien (z.B. ND, FREITAG) den Kritikern zugeneigt. Differenzierte Standpunkte 
sind gegenwärtig nahezu chancenlos; jede differenzierende Meinungsäußerung 
kommt einem Eingeständnis gleich und wird von der Gegenseite sofort instrumentali-
siert. Der über die Medien geführte öffentliche Schlagabtausch ist auf beiden Seiten 
durch starke Polarisierung, Verkürzungen, Verharmlosungen / Übertreibungen, ent-
sprechende Wortwahl und Emotionalität gekennzeichnet. Aufgestellte Behauptungen 
werden häufig nicht begründet, bewiesen oder ausargumentiert. Während die in die 
gentechnische Forschung und Entwicklung involvierten Wissenschaftler in den An-
wendungen der Gentechnik keinerlei bzw. vernachlässigbare Risiken sehen, kom-
men die kritischen Stimmen bezeichnenderweise aus solchen Fachdisziplinen mit 
hoch komplexen Forschungsgegenständen wie der Ökologie.  
 
 
3. Möglichkeiten und Risiken der Gentechnik 
 
3.1. Was ist „Gentechnik“? 
 
1. Unter dem Begriff Gentechnik werden alle die molekulargenetischen Methoden 

zusammengefaßt, die es erlauben, gezielt Gene aus dem Erbmaterial eines Orga-
nismus herauszuschneiden und diese unabhängig von Artgrenzen auf einen ande-
ren zu übertragen. Spektakuläre Beispiele sind die Übertragung des Frostre-
sistenzgens des Lachses auf die Erdbeere oder Teile des menschlichen Genoms 
auf Mäuse. Im Gegensatz dazu werden bei der Kreuzungszüchtung die Genome, 
d.h. die vollständigen Erbanlagen, der beiden Eltern kombiniert und die Nach-
kommenschaft auf die erwünschten Eigenschaft hin selektiert.  

01.02.2000 3



Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 

2. Die Biotechnologie, die sich der technischen Nutzung der Stoffwechselleistungen 
von Mikroorganismen, pflanzlicher und tierischer Zellkulturen sowie isolierter En-
zyme widmet oder rein zellbiologische Techniken wie die In-vitro-Befruchtung 
(„Retortenbaby“), die Mutagenese, die Zellfusion, die Erzeugung somatischer 
menschlicher oder tierischer Hybridoma-Zellen (Schaf „Dolly“) oder die Klonung 
gehören streng genommen nicht zur Gentechnologie. Der Begriff Gentechnik wird 
umgangssprachlich aber sehr unscharf und weit gefaßt, und schließt diese Tech-
niken in der Regel mit ein.  

 
3. Die Gentechnik wird als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts an-

gesehen. In Forschung und Entwicklung fließen deshalb weltweit öffentliche Gel-
der und privates Kapital wie in keinen zweiten Bereich. Sie wird als ein wesentli-
cher Standortfaktor im nationalen, europäischen und globalen „Standortwettbe-
werb“ angesehen. 

 
4. Gentechnisch werden in Deutschland bereits weit über 50 Impfstoffe, Antikörper, 

Hormonpräparate, Blutgerinnungsfaktoren, Insuline u.a. Wirkstoffe hergestellt. 
Dabei ist es möglich geworden, Präparate industriell zu produzieren, die sonst auf-
wendig, in nicht ausreichender Menge und Reinheit aus tierischen (Insulin) und vor 
allem toten menschlichen Organen (Hypophysen) isoliert werden mußten.  

 
5. In der Diagnostik können zunehmend mehr Erbkrankheiten mit Früherkennungs-

methoden diagnostiziert werden. Der wichtigste Einsatzbereich ist die vorgeburtli-
che Diagnostik sowie die Genomanalyse bezüglich bestimmter Krebsarten.  

 
6. Bei der therapeutischen Anwendung der Gentechnologie am Menschen wird die 

somatische Gentherapie und die Keimbahntherapie unterschieden. Eingriffe in die 
Keimbahn, d.h. die gezielte genetische Veränderung von Eizellen und Spermien, 
ist in Deutschland verboten. Bei der somatischen Gentherapie wird das Erbgut von 
Körperzellen direkt verändert oder es erfolgt eine Übertragung gentechnisch ver-
änderter Körperzellen. Die Erfolgsaussichten werden gegenüber der anfänglichen 
Euphorie heute stark relativiert.  

 
7. Zielsetzungen des Gentransfers bei Nutztieren umfassen u.a. die Verbesserung 

von Produktmenge und -qualität, eine Beschleunigung des Wachstums sowie die 
Verbesserung der Konstitution und Krankheitsresistenz. Der Schwerpunkt der For-
schung liegt derzeit auf der Produktion therapeutisch wichtiger Proteine in den 
Milchdrüsen von Ziege, Schafe oder Rind (sog. „Gen-Pharming“; z.B. Blutgerin-
nungsfaktoren).  

 
8. In der Landwirtschaft („Grüne Gentechnik“) liegen die Schwerpunkte der For-

schung, Entwicklung und Nutzung in der Übertragung von Resistenzen gegen 
Herbizide, Viren, Bakterien, Pilze, Insektenfraß oder Nematoden auf Kulturpflan-
zen, die Erhöhung der Toleranz gegenüber extremen Umweltbedingungen wie 
Kälte, Salz und Schwermetalle, eine Verbesserung der Nährstoffaufnahme und -
verwertung, Veränderungen der Produkteigenschaften (Eiweiß-, Fettsäure- und 
Aminosäurezusammensetzung, Vitamingehalt, Festigkeit, Farbe, Haltbarkeit), Eli-
minierung von Allergenen, Bitterstoffen u.ä., männliche Pollensterilität zur Sorten-
entwicklung, Veränderung der Blütenfarbe bei Zierpflanzen, das Vermögen, Luft-
stickstoff zu fixieren oder im Boden vorhandene Schadstoffe abzubauen, Bioplas-
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tik herzustellen oder auch mit Pflanzen Medikamente („nutraceuticals“) zu produ-
zieren. 

 
9. Der kommerzielle Anbau transgener Kulturpflanzen verzeichnet seit Mitte der 90er 

Jahre jährlich sprunghafte Zuwächse. Weltweit sind über 50 und in Europa sieben 
verschiedene gentechnisch veränderte Kultur-, Gemüse- und Zierpflanzenarten 
zum freien Handel zugelassen. Die wichtigsten sind Mais, Baumwolle, Raps, Kar-
toffeln, Sojabohne und Tomate.   

 
10.In der Lebensmittelindustrie finden gentechnisch veränderten Mikroorganismen in 

der Milch-, Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung sowie in Bäckereien 
und Brennereien bereits eine umfangreiche Verwendung. Sie produzieren Enzy-
me, Lebensmittelzusatzstoffe, Vitamine, Aromen oder Aminosäuren. Bekanntestes 
Beispiel ist das ursprünglich aus Kälbermägen gewonnene Lab-Ferment für die 
Käseherstellung.  

 
11.Im Umweltschutzbereich werden v.a. gentechnologisch veränderte Mikroorganis-

men zunehmend in der Umweltanalytik, für ressourcen- und umweltschonendere 
biotechnologische Verfahren und neuartige Sanierungstechniken von Altlasten 
eingesetzt. 

 
 
3.2. Wo liegen die Risiken der Gentechnik?  
 
Zur Zeit können keine allgemeingültigen Aussagen über Risiken getroffen werden; es 
ist gerade auch wegen der stürmischen Entwicklung jeweils eine detaillierte Bewer-
tung des Einzelfalles erforderlich. Theoretisch sind Risiken der Gentechnik in folgen-
de Bereichen vorhanden:  
 
Erhöhung des allergenen Risikos 
Das Auftreten von Inhaltsstoffen mit toxischem oder allergenem Potential ist glei-
chermaßen bei konventionell gezüchteten und gentechnisch manipulierten Pflanzen 
möglich. Die Sicherheit ist gegenwärtig bei transgenen Pflanzen sogar höher, weil sie 
zahlreichen Sicherheitstests unterworfen werden.  
 
Übertragung von Antibiotikaresistenzen 
Transgene Pflanzen enthalten meist Antibiotikaresistenzgene, die zur Auslese benö-
tigt werden (Markergene). Bisher heute konnte kein Nachweis geführt werden, daß 
ein Transfer dieser Gene von einer Pflanze auf Bakterien unter natürlichen Bedin-
gungen erfolgt. Dagegen ist horizontaler Gentransfer der zahlreich bereits vorkom-
menden Antibiotikarestinzgene unter Bakterien häufig (Kläranlagen!!).  
 
Entwicklung resistenter Schädlinge 
Resistenzbildungen sind Bestandteil des natürlichen Evolutionsprozeß. Deshalb ist 
es unerheblich, ob das Resistenzgen durch Züchtung oder Gentechnik eingebracht 
wurde. Resistenzdurchbrüche sind auch aus konventioneller Züchtung bekannt und 
ziehen Sortenwechsel nach sich. Das B.t.-Toxine des Bodenbakterium Bacillus thu-
ringiensis wird schon seit 40 Jahren als umweltverträgliches Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt; es ist auch im biologischen Landbau zugelassen. Das B.t.-Gen produziert 
nun in den transgenen Pflanzen das Gift in jeder Zelle. Das Schadinsekt nimmt die-
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ses nun nur noch beim Fressen auf. Die breite und weltweite Anwendung hat zum 
Auftreten erster resistenter Maiszünsler und Baumwollkapselkäfer geführt!  
Es sind auch Schädigungen anderer Arten als der Zielinsekteen beobachtet worden 
(USA: Monarch-Schmetterling; Schweiz: Florfliege). 
 
Ausbildung von Herbizidresistenz 
Konventionelle Herbizide erfassen meist nicht alle Beikräuter gleichermaßen bzw. 
schädigen in gewissen Umfang auch die Kulturart. Durch die Übertragung von Herbi-
zidgenen ist jetzt der Einsatz von Totalherbiziden möglich. Einsparung chemischer 
Pflanzenschutzmittel; damit geringere Belastung des Bodens und der Gewässer sind 
möglich. Im Falle des Auftretens von Unkrautresistenzen machen sich jedoch weitere 
Herbizidgaben erforderlich, die die positive Umweltwirkung aufheben. 
 
Nichtrückholbarkeit von Genen 
Neben der Etablierung transgener Organismen in der Umwelt ist das Auskreuzen der 
Fremdgene auf verwandte Arten oder Wildformen der Kulturpflanzen möglich. Ent-
scheidend ist, ob dieses Gen eine Veränderung des ökologischen Verhaltens und 
damit einen Selektions- und Fitneßvorteil bringt. Daß es zu einer unkontrollierten 
Auskreuzung kommen kann, ist beim Raps bereits nachgewiesen worden. 
Besonders schwerwiegende Folgen könnte das Entweichen genmanipulierter Mikro-
organismen nach sich ziehen. Ein einmal „entwichenes Gen“ kann nicht wieder „ein-
gefangen“ werden.  
 
Ethische Probleme in der Humanmedizin 
Ethische Fragen ergeben sich angesichts der leidvollen historischen Erfahrungen 
(Eugenik; Lyssenkoismus) in den mißbräuchlichen Anwendungen der Gentechnik 
beim Menschen.  
 
In der Diagnostik können zunehmend mehr Erbkrankheiten frühzeitig diagnostiziert 
werden. Genomanalytisch erhobene Daten könnten Voraussagen über die individuel-
le Lebenserwartung, über Dispositionen für chronische Krankheiten und Anfälligkei-
ten für spezifische Risiken am Arbeitsplatz sein, was für Arbeitgeber, Krankenkassen 
und Versicherungsunternehmen von höchstem Interesse sein könnte. Daß dies in 
den USA bereits gängige Praxis ist, belegt folgende aktuelle Pressemitteilung (ND 
12./13.02.2000). Danach hat Präsident Clinton eine Vorschrift erlassen, die es US-
Bundesbehörden zukünftig untersagt, genetische Tests anzuordnen, um Informatio-
nen über die Gesundheit von Mitarbeitern zu erhalten. Diese ist aber weder für die 
Privatwirtschaft, noch für die Behörden der Bundesstaaten bindend. Der US-Kongreß 
erörtert derzeit einen Gesetzentwurf zum umfassenden Verbot der Diskriminierung 
durch genetische Tests am Arbeitsplatz und bei der Krankenversicherung. 
 
Die Information über eigene genetische Dispositionen für Fehlbildungen oder Krank-
heiten können für den einen eine erhebliche psychische Belastung darstellen, für den 
anderen aber die bisherige Lebensplanung von Einschränkungen befreit. Ein ganz 
besonders schwieriger Bereich sind die mit der pränatalen Diagnostik verbundenen 
Abwägungen des Einzelnen.   
 
Schon bei der somatischen Gentherapie stellt sich die Frage nach der Grenze zwi-
schen Heilung und Verbesserung. Angesichts der erwarteten Gewinne ist es nicht 
verwunderlich, daß die Pharmakonzerne in diesem Wettlauf das Leben von Kranken 
und freiwilligen Probanten aufs Spiel setzen und sogar deren Tod riskieren.  
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Das 1996 durch den Europarat beschlossene „Menschenrechtsübereinkommen zur 
Biomedizin“, auch als „Bioethik-Konvention“ bezeichnet, erlaubt gegenüber der stren-
geren deutschen Gesetzgebung u.a. auch den Eingriff in die menschliche Keimbahn. 
Die Forschungs- und Industrielobby arbeiten deshalb daran, die rechtlichen Ein-
schränkungen zu Fall zu bringen und drohen, ihre diesbezüglichen Forschungen in 
das Ausland, insbesondere nach den USA, auszulagern. 
  
 
Gentechnik als Mittel der Monopolisierung und Globalisierung der Landwirt-
schaft 
Eines der wichtigsten Argumente für den umfassenden Einsatz der Gentechnik in der 
Landwirtschaft sei deren Aufgabe,  die Probleme der Welternährung zu lösen. Ange-
sichts der Prognose des Wachstums der Weltbevölkerung  (8,5 Mrd. Menschen im 
Jahre 2025) und von Nettoverlusten der Anbauflächen durch Umweltverschmutzung, 
Verödung und Urbanisierung sei nur mit Hilfe der Gentechnik die erforderliche Ver-
dopplung der Flächenerträge und die Erschließung von ungünstigen Flächen durch 
Anbau toleranter Sorten zu erreichen. 
 
Allerdings standen bereits 1992 für jeden Erdenbürger am Tage statistische 2.700 
Kilokalorien zur Verfügung! Die erfolgreichsten Gentech-Pflanzen Sojabohne, Mais,  
Raps und Baumwolle spielen in den hungernden Ländern der Subtropen und Tropen 
sowie des Sahel überhaupt keine Rolle. Denn das sind hauptsächlich Produkte für 
die Märkte der reichen Länder, wo sie den dortigen Bauern die Existenz erschweren. 
Typische Tropenpflanzen, wie sie in der Selbstversorgung der dörflichen Gemein-
schaften eine entscheidende Rolle spielen sind bis auf Reis nicht darunter bzw. es 
werden erst zaghafte Versuche unternommen, diese gentechnisch zu bearbeiten. 
 
Hervorgehoben wird der persönlicher Vorteil für den Bauern, der mit transgenen her-
bizid-, schädlings-, pilz- und virusresistenten Kulturpflanzen Pflanzenschutzmittel, 
Energie, Zeit und damit Geld sparen könne. Der Bauer brauche nunmehr nur noch 
ein einziges Herbizid Gegen Maiszünsler resistenter B.t.-Mais soll in den USA eine  
Ertragszuwachs bis 15% und eine Kosteneinsparung von 20-30 Mio $ erbracht ha-
ben. Bei Soja betrug die Steigerung beim Ertrag bis zu 5% bzw. beim Einkommen 30 
$/ha und bei Baumwolle bis zu 7% bzw. 82 $/ha. 
 
Als Argumente gegen die wachsende Abhängigkeit des Landwirtes von den Agrar-
multis werden ins Feld geführt:  
 
• traditionelles Saatgut sei auch weiterhin auf dem Markt verfügbar, da es auch 

Saatgutfirmen gibt, die selbst keine Herbizide produzieren.  
• Patentiertes Saatgut steht zwar in Konkurrenz zum klassischen Saatgut. Aller-

dings könne der Landwirt kann selbst auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-
Abwägung entscheiden: B.t.-Mais ist zwar teurer, aber der Maiszünsler kann bis 
zu 20% der Ernte trotzt höheren Herbizideinsatzes vernichten.  

• Patentierung bedeute nicht automatisch höhere Kosten bzw. Abhängigkeit. Paten-
tierung sei nur ein Mittel im Wettkampf von Konkurrenten im Markt, um konkurrie-
rende Firmen von der Verwertung der Erfindung ausschließen zu können. Die an-
schließende Vermarktung des Produktes spiele sich wie immer nach den Grund-
regeln des freien Marktes ab. Ein Instrument zur Monopolisierung des Marktes sei 
ein Patent somit nicht.  
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In Wirklichkeit ist der massenhafte Einsatz genmanipulierter Kulturpflanzen die Vor-
aussetzung für die Globalisierung im Bereich der Agrarproduktion. Sie führt zu einer 
Monopolisierung auf dem Saatgutmarkt durch wenige Chemie- und Saatgutkonzerne 
(Monsanto, Novartis, duPont, Astra Zeneca, AgrEvo) und zu einer weltweiten völligen 
Abhängigkeit der Bauernschaft. „Technologie-Nutzer-Vereinbarungen“ zwingen den 
Farmer dazu, neben dem Preis für das transgene Saatgut auch noch eine „Techno-
logie-Gebühr“ zahlen zu müssen und per Unterschrift nicht mehr wie bisher üblich, 
selbst Saatgut zu gewinnen und einzusetzen. In den Ländern des Südens wird damit 
die mit der grünen Revolution in den 70er Jahren eingeleitete Zerschlagung der für 
die Ernährung lebensnotwendigen traditionellen subsidären Landwirtschaft vollendet. 
Globalisierungsstrategien nehmen keine Rücksicht auf soziale oder ökologische Ver-
luste! 
 
Verbunden ist diese Entwicklung langfristig mit negativen ökologischen Auswirkun-
gen in der Landwirtschaft durch weitere Einengung der Fruchtfolgen, Einschränkung 
der zur Verfügung stehenden Sorten und Herbizide bzw. Verarmung der Lebensge-
meinschaften  der Agrarökosysteme. Gerade die flächendeckende gentechnische 
Perfektionierung der Nutzpflanzenzüchtung könnten zu einer noch weitreichenderen 
Vereinfachung des Arten- und Sortenspektrums führen. Die Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt in Genbanken ist dafür kein hinreichender Ersatz.  
 
 
3.3. Wie hoch ist das Risiko der Gentechnik wirklich? 
 
Die heutigen Wissenschafts- und Technikanwendungen sind ohne bewußte Risiko-
entscheidungen nicht mehr denkbar. Zur Problematik der Atomenergienutzung erge-
ben sich dabei vielfältige Parallelen. Die mit Fragen der Risikobewertung und -
verteilung, Kosten-Nutzen- und Wahrscheinlichkeitsberechnungen befaßte Technik-
folgeabschätzung sieht sich im Falle der Gentechnik bis jetzt noch nicht in die Lage 
versetzt, noch verantwortbare Risiken festzulegen. Insbesondere die Gefährdung 
zukünftiger Generationen ist nach dem bisherigen vergleichsweise kurzen Nutzungs-
zeitraum noch nicht zu beurteilen. Wie offen diese Frage ist zeigt das Verhalten der 
Versicherungen. Bei diesen herrscht größte Verunsicherung über die Gestaltung der 
Policen vor, weil weder über Schadenshöhen noch Schadensfallwahrscheinlichkei-
ten, speziell die von Langzeitrisiken, verläßliche Prognosen getroffen werden kön-
nen. 
 
Richtung der Technologieentwicklung und ihre Nutzung werden entscheidend von 
den herrschenden ökonomischen Verhältnissen bestimmt. Die Gentechnologie unter-
liegt gleichermaßen den Verwertungsinteressen der großen Konzerne der chemi-
schen, pharmazeutischen und Agrarindustrie wie jede andere Technologie oder Er-
findung auch. Der Trend zur Kapitalkonzentration spiegelt sich auch hier wider. 
 
Wissenschaft und Forschung sind ebenso Teil dieses kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems, so daß ständig die Gefahr besteht, jede traditionelle naturwissenschaftliche 
Forschungsethik zu ignorieren. Es wäre aber verhängnisvoll, eine mit den Risiken der 
Gentechnik begründete Einschränkung der Freiheit der Forschung zu fordern. Aller-
dings wird diese de facto über die Vergabe von an forschungs-, wirtschafts-, techno-
logie- und gesundheitspolitische Entscheidungen gebundene Haushalts- und For-
schungsfördermittel beschnitten.  
 

01.02.2000 8



Standpunkt der PDS Sachsen-Anhalt zur Gentechnik 

Die im Falle der Gentechnik besonders große Nähe von Forschung und wirtschaftli-
chen Nutzen führt zu einer Sicherung von Verwertungsrechten durch Patentierung. 
Wenn Forschungsfreiheit als ein gleiches Recht für alle möglich sein soll, müssen 
wissenschaftliche und diagnostische Methoden in der Regel allen zugänglich sein. 
 
Bei den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die der Gentechnik innewohnen, müs-
sen ethisch-moralische Aspekte essentieller Bestandteil der Bewertung von Risiko-
technologien sein. Die Grundfrage lautet: Muß das, was machbar ist, auch gemacht 
werden? 
 
Die gesellschaftspolitische Verantwortung für die Risiken der Gentechnik kann in ei-
ner von Profitstreben, Korruption und Verwertungsinteressen getriebenen Gesell-
schaft nur durch breiten außerparlamentarischen Druck, durch Öffentlichkeit und 
Bürgerbeteiligung eingefordert werden. Ständige öffentliche Kontrolle ist erforderlich, 
um das Risiko und das Ausmaß negativer Neben- und Folgewirkungen, die auch bei 
besten Absichten nie auszuschließen sind, möglichst gering zu halten. Die Ergebnis-
se von Technologiefolgebewertungen einschließlich ihrer gesellschaftlichen Auswir-
kungen, ihrer Chancen und Risiken sind der Öffentlichkeit transparenter zu machen. 
 
Der Ambivalenz der Gentechnik und ihren Risiken werden allerdings dumpfe Aversi-
onen, Technologiefeindlichkeit oder moderne Maschinenstürmerei ebenso wenig ge-
recht wie nicht minder unbedarfte bedingungslose Befürwortung und eine schranken-
losen Expansion. Bildung und Aufklärung der Menschen ist erforderlich, um sach-
kundig entscheiden zu können. Das Informationsdefizit wird gegenwärtig nur selektiv 
bedient und durch moralische Appelle (Hunger, Arbeitsplätze, Krankheiten, Umwelt-
schutz ...) manipuliert. 
  
Globale Nachhaltigkeit erfordert die Überwindung der wahren Ursachen für Armut, 
Hunger, Unterentwicklung, Krankheit, massenhafte Erwerbslosigkeit, Kinderarbeit, 
Kindersterblichkeit, Unwissenheit und Bevölkerungsexplosion in den sog. Entwick-
lungsländern. Die Ursachen liegen in der Ausplünderung durch die kapitalistischen 
Metropolen und die eigenen, meist korrupten Herrschaftsschichten, und im Kopieren 
des westlichen Konsummodells. Die Möglichkeiten der Gentechnik können höchs-
tens die Folgen lindern, ohne die Ursachen zu beseitigen.  
 
 
4. Thesen für eine Standpunktbildung der PDS 
 
Die PDS muß für jedes Anwendungsfeld und meist auch einzelfallbezogen, einen 
differenzierten Standpunkt erarbeiten. Insbesondere die Ambivalenz der Nutzungs- 
bzw. der Mißbrauchsmöglichkeiten sowie die Unterwerfung der Ergebnisse der Gen-
technik unter die globalen Verwertungsinteressen des Großkapitals mit all ihren Fol-
gen gilt es zu thematisieren.  
 
Den im Zuge der Problemlösungsversprechen globaler Probleme gebrauchten Ar-
gumentationen müssen eigene Lösungsansätze gegenübergestellt werden. Die aus 
Gründen der Akzeptanzgewinnung erfolgende dezidierte Benennung von Gebrechen, 
Mißständen und Fehlentwicklungen, die bisher bagatellisiert oder geleugnet wurden, 
stellt gewissermaßen eine „Steilvorlage“ für eine beweiskräftige Systemkritik dar. Vie-
le der globalen Probleme ließen sich schon heute und auch ohne Gentechnik lösen – 
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sie sind ein Problem der gerechten Verteilung und ein Problem des Nord-Süd-
Konfliktes. 
 
Beispiele:      
 
• Jährlich erblinden 13 Mio. Kinder wegen Vitamin A-Mangel infolge einseitiger Rei-

sernährung. Transgener Reis mit einem implantierten Gen zur Vitamin A-
Produktion soll nun Abhilfe schaffen.  

• Die Anti-Matsch-Tomate erlaubt es, statt den bisher grün geernteten und nachge-
reiften Tomaten nun schmackhafte, weil reife Früchte zu ernten. 

• Erst die herbizidresistenten Kulturarten erlauben zukünftig eine umweltschonende 
Landbewirtschaftung. 

 
Das Hauptargument ist die Gewährleistung der Ernährung einer wachsenden Welt-
bevölkerung (2025 8,5 Mrd. Menschen). Da neue landwirtschaftliche Anbauflächen 
kaum noch zu erschließen sind und weitere Nettoverluste der Anbauflächen durch 
Umweltverschmutzung, Verödung und Urbanisierung eintreten werden, müssen die 
Flächenerträge mehr als verdoppelt werden. Dies und die Erschließung von ungüns-
tigen Flächen durch Anbau toleranter Sorten sei nur mit Hilfe der Gentechik möglich. 
 
Die in den in dem zweiten Standpunktpapier unterbreiteten zur Thesen zur Gentech-
nik sollen ein Beitrag zur Standpunktbildung in der PDS insgesamt sein. 
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Anlage 1: Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen in Sachsen-    
Anhalt 

 
Ort Institution/ Firma Kulturart Veränderung Zeitraum 
Aschersleben Bundesanstalt für Züchtungsfor-

schung Quedlinburg 
Kartoffel Virusresistenz 1997-2005

Böhnshausen Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz; 
männlich steril 

1999-2007

 Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz 1999-2008
Bottmersdorf Hoechst Schering AgrEvo GmbH Mais Herbizidtoleranz 1996-2005
 Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz 1996-2005
 Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1996-2005
 Deutsche Saatgutveredelung 

Lippstadt-Bremen GmbHH 
Raps Herbizidtoleranz 1996-2006

 Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz 1997-2006
 Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1997-2002
Etzdorf Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz 1999-2008
Gatersleben Inst. für Pflanzengenetik u. Kul-

turpflanzenforschung 
Tabak Enzymproduktion 1996-1997

 Inst. für Pflanzengenetik u. Kul-
turpflanzenforschung 

Kartoffel Kohlenhydratstoff-
wechsel 

1998-1999

 Inst. für Pflanzengenetik u. Kul-
turpflanzenforschung 

Erbse Enzymproduktion 2000-2001

Gerbitz Monsanto (Deutschland) GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1999-2006
 Monsanto (Deutschland) GmbH Raps Herbizidtoleranz 2000-2005
 Monsanto GmbH Raps Herbizidtoleranz 1997-1999
 Monsanto GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2001
 Monsanto GmbH Mais Herbizidtoleranz 1998-2001
Gerbstedt Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1999-2002
 Novartis Seeds GmbH, Bad Sal-

zuflen 
Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1999-2002

Großbadegast Monsanto GmbH Raps Herbizidtoleranz 1996-1998
Klein Wanzle-
ben 

Planta Angew. Pflanzengenetik 
u. Biotechnologie GmbH 

Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1999-2006

 Planta Angew. Pflanzengenetik 
u. Biotechnologie GmbH 

Zuckerrübe Virusresistenz 1998-2003

Krüden Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz, 
männl. Steril 

1998-2007

Ochtmersleben Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2002
 Monsanto GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2001
Ottersleben Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2002
 Novartis Seeds GmbH, Bad Sal-

zuflen 
Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-1999

Peißen Hoechst Schering AgrEvo GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2002
 Monsanto GmbH Zuckerrübe Herbizidtoleranz 1998-2001
Quedlinburg Bundesanstalt für Züchtungsfor-

schung Quedlinburg 
Kartoffel Bakterienresistenz 1996-2002

Rahnsdorf Monsanto GmbH Raps Herbizidtoleranz 1996-1998
 Monsanto GmbH Raps Herbizidtoleranz 1997-1999
Rohrberg Hoechst Schering AgrEvo GmbH Raps Herbizidtoleranz 1999-2008
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Anlage 2: Gesetzliche Grundlagen 
 
Während die klassische Züchtung keiner vergleichbar strengen Gesetzlichkeit unter-
worfen ist – das Sortenschutzgesetz regelt die Sortenprüfung und –anerkennung und 
bestätigt demgegenüber nur die Neuheit einer Züchtung und verleiht den handels-
rechtlich geschützten Sortennamen (dies stellt keine Patentierung dar!), unterliegen 
gentechnische Verfahren und Anlagen, das Freisetzen und das Inverkehrbringen von 
gentechnisch veränderten Organismen oder Produkten einer eigenen abgestuften 
Gesetzlichkeit.    
 
Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz) vom 16.12.1993, geän-
dert durch G. v. 24.6.94 
 
• Schutz vor möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren und Produkte 
• Rahmen für Forschung, Entwicklung, Förderung und Nutzung 
• Gesetz wirkt direkt; kein Rahmengesetz, das durch die Länder ausgestaltet wer-

den kann 
• Vollzug des Gesetzes und der sich darauf beziehenden Rechtsverordnungen ob-

liegt den Ländern 
 
Genehmigungsverfahren 
• Gentechnische Arbeiten in vier Sicherheitsstufen eingeteilt, die entsprechende 

Anlagenstandards nach sich ziehen; die Arbeiten selbst sind für die Stufen 2-4 an-
zumelden  

• gentechnische Anlagen für Arbeiten der Stufe 1 sind anzumelden; die für die Stu-
fen 2-4 bedürfen einer Genehmigung in einem förmlichen Genehmigungsverfahren 

• gentechnische Anlagen werden durch die Gewerbeaufsichtsämter genehmigt 
• eine beabsichtigte Freisetzung eines gentechnisch veränderten Organismus (z.B. 

der Anbau außerhalb gentechnischer Anlagen auf einem Versuchsfeld) bedarf ei-
ner Genehmigung des Robert-Koch-Institutes unter Beteiligung weiterer Bundes-
behörden 

• das Inverkehrbringen von Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen 
enthalten oder aus solchen bestehen bedarf einer Genehmigung des Robert-
Koch-Institutes unter Beteiligung weiterer Bundesbehörden 

• der Genehmigung des Robert-Koch-Institutes stehen entsprechende von Behör-
den der EU erteilte Genehmigungen gleich 

• Vor der Erteilung einer Genehmigung für eine Freisetzung ist eine Stellungnahme 
der zuständigen Landesbehörde einzuholen 

 
 
Das Gentechnikgesetz ist kein Rahmengesetz, das in die Landesgesetzgebung über-
führt werden muß; es greift voll durch. Gleiches gilt für untergestzliche Regelungen. 
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat in einer Zuständigkeitsverordnung für das Gen-
technikgesetz (GenT-ZustVO) vom 4. Sept. 1997 (GVBl. LSA Nr. 38/1997; S. 820) 
die Zuständigkeiten seiner Behörden für den Vollzug des Gentechnikgesetzes gere-
gelt. 
 
 
Freisetzungsrichtlinie   
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(RL 90/220/EWG; Novelle ist in Vorbereitung.) 
 
• Freisetzungsrichtlinie hat die Zulassung der Freisetzung und des Inverkehrbrin-

gens gentechnisch veränderter Organismen innerhalb der EG harmonisiert. Nati-
onale Spielräume bestehen praktisch nicht. 

• Zulassung der Vermarktung eines gentechnisch veränderten Organismus hat für 
die ganze EU Gültigkeit.  

• Zuständig für die Genehmigung bei örtlich begrenzten Freisetzungen sind die Mit-
gliedsstaaten. 

• Beim Inverkehrbringen besteht eine geteilte Zuständigkeit. Grundsätzlich ent-
scheidet der Mitgliedstaat, bei dem der Zulassungsantrag gestellt wird. Erhebt 
dagegen ein anderer Mitgliedstaat Einwände, wird die Entscheidung auf europäi-
scher Ebene durch die Kommission und ggf. durch den Rat im Regelungsauss-
chußverfahren abschließend getroffen. 

• Entgegen den Erwartungen und Befürchtungen werden Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organismen gegenwärtig ausschließ-
lich auf der europäischen Ebene entschieden, weil regelmäßig von mindestens 
einem Mitgliedstaat Einwände gegen beabsichtigte nationale Zulassungen erho-
ben werden.  

• Vergleichbare Bindungswirkung bei Ablehnung bereits auf nationaler Ebene be-
steht nicht. In diesem Fall kann der Versuch bei einem anderen Mitgliedstaat wie-
derholt werden. Allerdings dürfte dagegen der Einspruch des ersteren Erfolgen. 

• Freisetzungsrichtlinie enthält keine ausdrücklichen Regelungen über ein Nachzu-
lassungsmonitoring (Nachkontrolle) hinsichtlich der nachträglichen Gewinnung 
von Risikowissen. Eine generelle Pflicht des Betreibers und Herstellers zum 
Nachzulassungsmonitoring wird als unverhältnismäßig angesehen. Die rechtli-
chen Möglichkeiten zur Erteilung von diesbezüglichen Auflagen sind stark be-
grenzt. 

• Novelle der Freisetzungsrichtlinie soll enthalten 
- Bewertung auch von indirekten Effekten im Rahmen des Antragsverfahrens 
- Befristete Zulassung einer Genehmigung (auf 7 Jahre)  
- Möglichkeit der Auflage eines Nachzulassungsmonitorings 

 

Stufenkonzept des Inverkehrbringens 
Zulassung des Inverkehrbringens und die zu ihrer Vorbereitung erforderliche Prüfung 
nach der Freisetzungsrichtlinie bauen regelmäßig auf der vorherigen Prüfung und 
Zulassung der Freisetzung sowie den bei der Freisetzung gewonnenen Erfahrungen 
auf. Grundgedanke des Stufenkonzepts geht dahin, daß in den vorangegangenen 
Freisetzungsversuchen ausreichendes Risikowissen über die Eigenschaften und das 
Verhalten der gentechnisch veränderten Organismen in der Umwelt gewonnen wor-
den ist, um auf der Grundlage der zusätzlichen Angaben des Antragstellers über Art 
und Umfang der Verwendung und die vorgesehene Verbreitung sowie gegebenen-
falls vorgesehene Kontrollmaßnahmen die Risiken des Inverkehrbringens beurteilen 
zu können.  
• Das Inverkehrbringen bewirkt im Vergleich zum Freisetzen eine weiterreichende 

Offenheit des Systems. Es ist mit diffusen Einwirkungsorten verbunden. Proble-
matisch ist insbesondere, daß sich bestimmte Auswirkungen im kleinen Maßstab 
des Freisetzungsversuches nicht manifestiert haben, und sich erst bei der groß-
flächigen Nutzung zeigen.  
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• Die Folgen der Einführung eines Organismus, z.B. einer transgenen Pflanze, 
durch Anbau in Umwelt können bei der Freisetzungsgenehmigung nur unvoll-
kommen berücksichtigt werden, da in diesem Stadium noch nicht absehbar ist, ob 
sich eine auf dem Markt verwertbare Pflanze bzw. ein verwertbares Produkt ge-
winnen läßt und welche ökologische Wirkungen mit einem späteren Anbau in gro-
ßem Maßstab verbunden sein können.  

• Die Aussagekraft der bei einer Freisetzung gewonnenen Erfahrungen ist daher 
nur begrenzt auf die mit einer quantitativ erheblichen Ausweitung der Verwen-
dung gentechnisch veränderter Produkte übertragbar, selbst wenn man den z.T. 
großflächigen Anbau im Ausland berücksichtigt. 

• Der Inhaber der Zulassung kann mit Auflagen nicht ausreichend kontrolliert wer-
den.   

 
Die Forderung nach einer umfassenden Prüfung von Fern- und Langzeitwirkungen 
läßt sich wegen der Begrenztheit prognostischen Risikowissens im Zulassungsver-
fahren nur unvollkommen erfüllen.  
 
Wie in anderen Fällen auch, ist die Gesetzgebung in den USA weniger stringent. Dort 
ist bei bestimmten Nutzpflanzen ein einfaches Anmeldeverfahren ausreichend. Dar-
aus ergeben sich nicht nur Spannungen zwischen den USA und der EG und zwi-
schen den USA und zahlreichen Entwicklungsländern (Gruppe der 77), sondern auch 
ein zunehmendes Druckpotential seitens der Wirtschaft, insbesondere der Agrar- und 
Pharmakonzerne auf den europäischen Gesetzgeber, eine gewisse Deregulierung 
vorzunehmen.   
Der Rat für Forschung, Technologie und Innovation hat bereits 1997 sehr weitgehen-
de Deregulierungsvorschläge des gentechnik-rechtlichen Zulassungsverfahrens bei 
Freisetzungen gemacht, die auf die Einführung von Anmeldeverfahren und sogar die 
Befreiung von der Zulassungs-/Anmeldepflicht bei bestimmten transgenen Organis-
men gerichtet sind.  
Nach neueren Vorstellungen der EU soll ein vereinfachtes Verfahren für solche Frei-
setzungen ermöglicht werden, bei denen bereits ausreichende Erfahrungen vorliegen 
sowie für solche, die bestimmten in der neuen Richtlinie festzulegenden Risikokrite-
rien (Taxonomie/Biologie, Risikopotential konventioneller Organismen; Gleichwertig-
keit der Wirkungen der transgenen Organismen auf Ökosysteme) genügen. 
 
Deregulierung des Zulassungsverfahrens zum Inverkehrbringen noch problemati-
scher. EU erwägt eine vorsichtige Deregulierung. Deregulierung müßte mindestens 
mit einer Ausweitung der Begleitforschung und eines umfassenden Nachzulas-
sungsmonitorings verknüpft werden. 
 
 
Novel-Food-Verordnung  
(VO 258/97/EG; Zusatzverordnungen 1813/97/EG und 1139/98/EG)  
 
Im Bereich der Zulassung von Lebensmitteln stehen sich zwei unterschiedliche regu-
latorische Risikokonzepte gegenüber. Während das Lebensmittelrecht (außer bei 
Zusatzstoffen9 auf dem Grundsatz der Marktfreiheit beruht und lediglich ein Inver-
kehrbringen gesundheitsgefährdender Lebensmittel untersagt. (Mißbrauchsprinzip), 
geht das Gentechnikrecht von der Notwendigkeit einer präventiven Gefahrenabwehr 
und Risikovorsorge, die mit dem Inverkehrbringen verbunden sind, aus. Die Novel-
Food-Verordnung entzieht zwar das Inverkehrbringen von Lebensmitteln mit gen-
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technisch veränderten Bestandteilen weitgehnd dem Anwendungsbereich der Frei-
setzungsrichtlinie, folgt aber im großen und ganzen derem Risikokonzept. Die Ver-
ordnung führt ein gemeinsames Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte 
Lebensmittel und ein gemeinsames Anmeldeverfahren für solche mit geringem Risi-
ko sowie weitreichende Kennzeichnungsvorschriften ein, durch die eine Gefährdung 
des Verbrauchers verhütet und seine Information sichergestellt werden sollen. Aus-
geklammert sind allerdings Zusatzstoffe, Aromen, Extraktionslösemittel und Enzyme. 
Bei Aromen greift dafür die VO 2232/96, die gentechnisch hergestellte Aromen ne-
ben einer toxikologischen Bewertung auch die Risikokriterien der Freisetzungsrichtli-
nie bei der Beurteilung der Gefährdung des Verbrauchers durch Verzehr zu beachten 
ist. Bei Zusatzstoffen fehlen entsprechende Regelungen. Dagegen fallen Enzyme, 
sofern sie nicht als Zusatzstoff, sondern als Verarbeitungshilfsstoff verwendet wer-
den, völlig durch die Maschen der lebensmittelrechtlichen Präventivkontrolle. 
 
Hinsichtlich der Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel gelten fol-
gende Prämissen: 
- stets sind im Lebensmittel vorhandene, transgene Organismen zu deklarieren, 
- sind solche im Lebensmittel nicht mehr vorhanden, so besteht die Kennzeich-

nungspflicht dagegen nur, wenn das Lebensmittel einem konventionellen Leben-
mittel hinsichtlich aller Merkmale und Ernährungseigenschaften nicht gleichwertig 
ist. 

- es sind neuartige Stoffe zu kennzeichnen, die die Gesundheit bestimmter Bevöl-
kerungasgruppen (z.B. Allergiker) beeinflussen können oder gegen die ethische 
Vorbehalte bestehen 

- eine Positivkennzeichnung ist zulässig, wenn ausgeschlossen ist, daß das Le-
bensmittel gentechnisch verändert ist. 

 
 
Weitere gesetzliche und untergesetzliche Regelungen werden getroffen in 
 
• Biotechnologie-Richtlinie (RL 98/44/EG): Harmonisiert Patentierung von Pflan-

zen und Tieren 
 
• Saatgutverkehrsordnung 
 
• Saatgutrichtlinie (EU-RL ist in Bearbeitung) 
 
• Biozid-Richtlinie (EU-RL in Vorbereitung): Einbeziehung der gentechnisch ver-

änderten Organismen ist vorgesehen. 
 
• Lebensmittelrecht 

• Arzneimittelrichtlinie (VO 2309/93/EG): Legt die Gemeinschaftsverfahren für die 
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur 
Schaffung einer europäischen Umweltagentur für die Beurteilung von Arzneimit-
teln fest. 

 
• Pestizid-Richtlinie (EU Anpassung beabsichtigt) 
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Anlage 3: Glossar 
 
Freisetzung Versuchsweiser Anbau einer transgenen Kulturpflanze unter natürli-

chen Bedingungen (Feldversuch) 
 
Gen Abschnitt auf dem Erbmaterial (Genom), der die Information für ein 

vollständiges Protein enthält 
 
Genom Gesamtheit der Erbanlagen eines Organismus 
 
Gen-Pharming Produktion von Proteinen, Enzymen und Wirkstoffen in lebenden 

pflanzlichen und tierischen Zellen; werden z.B. mit der Milch von 
Schaf, Ziege und Rind ausgeschieden 

 
Gentechnik  Gezielte Übertragung ausgewählter Eigenschaften von einem Orga-

nismus auf einen anderen, auch über Artgrenzen hinweg. Im Gegen-
satz zur Kreuzungszüchtung, bei der zwei Elterngenome kombiniert 
werden, werden durch gentechnische Methoden nur ein bis zwei Ge-
ne übertragen, deren Strukturen und Eigenschaften sehr gut bekannt 
sind. Sie können sowohl pflanzlichen Ursprungs sein, stammen aber 
auch aus mikrobiellen Herkünften. Der gentechnischen Nutzung 
steht prizipiell die genetische Vielfalt aller Organismen zur Verfü-
gung.  

 
Gentherapie Medizinisches Behandlungsverfahren, bei welchem das Erbgut von 

Körperzellen direkt vereändert wird oder eine Übertragung bereits 
gentechnisch veränderter Körperzellen in den Organismus vorge-
nommen wird. 

 
Horizontaler Gentransfer  Übertragung von Genen zwischen Zellen verschie-

denen Arten, z.B. Pflanzen auf Mikroorganismen 
 
Inverkehrbringen kommerzielle Abgabe (Handel, Verkauf) von Produkten, die gen-

technisch veränderte Organismen enthalten oder aus solchen beste-
hen, an Dritte 

 
Vertikaler Gentransfer Übertragung von Genen zwischen Zellen einer oder nahe 

verwandter Arten. 
 
Züchtung  Auslese und Neukombination vorhandener Merkmale. Künstliche 

Vergrößerung des Merkmalspools für die züchterische Auslese durch 
induzierte Mutationen (Mutagenese durch Chemikalien und Strah-
lung); Gattungsgrenzen können nicht überwunden werden (Ausnah-
me Triticale; Gattungsbastard aus Weizen und Roggen) 
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Dr. Uwe-Volkmar Köck 
Fraktion der PDS  
Landtag Sachsen-Anhalt 
Umweltpolitischer Sprecher 
 
 

Thesen zur Gentechnik 
 

- Beitrag zur Standpunktbildung in der PDS - 
 
 
Die PDS tritt für sozial-ökologisch sinnvolle Innovationen ein und bewahrt zugleich 
äußerst kritische Distanz zu Machbarem, wenn dies unübersehbare Gefahren birgt. 
Bei einem verantwortungsbewußten Umgang braucht die Menscheit aber auf die 
Leistungen gentechnisch veränderter Organismen und die Möglichkeiten, die die 
Gentechnologie als eine der Schlüsseltechnologien der Gegenwart und nahen Zu-
kunft bietet, nicht zu verzichten.  
 
Der Ambivalenz der Gentechnik werden dumpfe Aversionen, Technologiefeindlichkeit 
oder moderne Maschinenstürmerei ebenso wenig gerecht wie eine bedingungslose 
Befürwortung und eine schrankenlosen Anwendung. So wie überzogene Wunschvor-
stellungen korrigiert werden mußten, haben sich glücklicherweise auch die Befürch-
tungen hinsichtlich der Risiken bis auf einzelne Fälle noch nicht bestätigt. Die Ent-
scheidung für die gezielte Veränderung des Erbmaterials mittels gentechnischer Me-
thoden sollte sich in jedem einzelnen Anwendungsfall an folgenden Leitfragen orien-
tieren:  
 
• Rechtfertigen die durch die Gentechnik gewonnenen Chancen die Inkaufnahme 

zusätzlicher Risiken? Gibt es risikoärmere Alternativen? Gibt es Systemalternati-
ven, die das zu lösende Problem gar nicht erst entstehen lassen? 

• Reicht unsere Kenntnis der realen Zusammenhänge aus, um nicht korrigierbare 
schwerwiegende Schäden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus-
zuschließen?   

• Fördert die Anwendung der Gentechnik die Angleichung zwischen reichem Norden 
und armem Süden oder trägt sie dazu bei, die Gegensätze zu verschärfen? 

 
Die Technikfolgeabschätzung sieht sich im Falle der Gentechnik bis jetzt noch nicht 
in der Lage, durchgängig die Grenzen des noch verantwortbaren Risikos festzulegen. 
Insbesondere die Gefährdung zukünftiger Generationen ist nach dem bisherigen ver-
gleichsweise kurzen Nutzungszeitraum noch nicht zu beurteilen. Ausgehend von die-
sen Einschätzungen stellt die PDS hinsichtlich der Gentechnologie folgende Forde-
rungen: 
 
• Jeder Schritt der Gentechnologie bedarf strikter, gesetzlich gesicherter Kontrolle, 

öffentlicher Kennzeichnung, angemessener Schutzniveaus für die potentiell Betrof-
fenen und vor allem außerparlamentarische Wachsamkeit und Gegenmacht. Einer 
Deregulierung der Zulassungsverfahrens zur Freisetzung und zum Inverkehrbrin-
gen wird die PDS nicht zustimmen. Sie wird sich stattdessen dafür einsetzen, daß 
die Öffentlichkeitsbeteiligung im Gentechnikgesetz wieder verankert wird. 
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• Um die gesellschaftspolitische Verantwortung für die Risiken der Gentechnik in 
einer von Profitstreben und Verwertungsinteressen bestimmten Gesellschaft wahr-
zunehmen, wird die PDS einen breiten außerparlamentarischen Druck, öffentliche 
Kontrolle und Bürgerbeteiligung einfordern und unterstützen. 

 
• Die PDS lehnt kompromißlos die Patentierung von Genen ab, weil damit exklusive 

Nutzungsrechte für Pflanzen, Tiere und Teile des menschlichen Körpers an den 
Patentinhaber vergeben werden. Patente schließen gerade die Nachnutzung in 
der Dritten Welt auf lange Zeit aus. Patentierung dient allein der künftigen Verwer-
tungssicherheit und Monopolbildung. Die PDS setzt sich deshalb dafür ein, die bis-
herigen Regelungen des Patent- und Urheberrechts zu korrigieren und eine Neu-
verhandlung des Trips-Abkommens zu erreichen. 

 
• Die PDS tritt dafür ein, daß die bereits im Gentechnikgesetz enthaltenen Festle-

gungen zur Haftung für Schäden, die von transgenen Organismen verursacht wer-
den, vollziehbar ausgestaltet werden (Verursacherprinzip). 

 
• Mit größter Sorge nimmt die PDS die Entwicklungen auf dem Gebiet der humanen 

Gentherapie zur Korrektur von Gendefekten zur Kenntnis, wo angesichts eines 
gewinnträchtigen Zukunftsmarktes im Wettlauf der Pharmakonzerne bedenkenlos 
das Leben der Probanten aufs Spiel gesetzt wird. 

 
• Die PDS lehnt generell eine Anwendung der Gentechnologie für eine Steigerung 

und Optimierung menschlicher Fähigkeiten ab. 
 
• Die PDS setzt sich für die Beibehaltung des Verbots gentechnischer Eingriffe in 

die Keimbahn, die Erhaltung der höheren deutschen Standards als Minimalforde-
rung und eine diesbezügliche Verschärfung der 1996 beschlossenen Bioethik-
Konvention ein. Die gerade vom Bundestag eingesetzte Enquetkommission zur 
Biomedizin ist dahingehend zu bewegen, daß nicht nur die Belange von For-
schung und Industrie Gehör erhalten, sondern auch Verbände und interessierte 
Gruppen beteiligt werden und ein kritisches Bewußtsein in der Öffentlichkeit zu 
entwickeln ist. 

 
• Die PDS wirkt darauf hin, daß Deutschland das Ende Januar 2000 abgeschlosse-

ne Biosafety-Protokoll schnellstens ratifiziert und umsetzt wird, das den internatio-
nalen Handel mit und die Kennzeichnung von genmanipulierten Organismen regelt 
und die Rechte der Importländer stärkt. 

 
• Dem Verbraucher ist durch umfassende Information und ein ausreichendes alter-

natives Angebot die Möglichkeit einer eigenverantwortlichen Entscheidung über 
die Auswahl der Lebensmittel mit und ohne genfood-Bestandteilen einzuräumen.  
 

• Die PDS fordert, transgenen Organismen mit einem Antibiotika-Resistenzgen die 
Zulassung zu entziehen und generell auf deren Verwendung als Marker zu ver-
zichten. 

 
• Die PDS fordert, umgehend ein Langzeit-Nachzulassungsmonitoring auf Kosten 

des Anwenders rechtsverbindlich festzuschreiben, um die Daten- und Bewer-
tungsgrundlagen für getroffene Entscheidungen zu überprüfen und die Prognose-
sicherheit der Risikoabschätzung zu erhöhen. 
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• Die PDS fordert mit Hinblick auf die UN-Konvention zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt eine Begrenzung des Einbringens neuer Genkonstrukte in Wildpopulatio-
nen. Sie setzt sich für eine internationale Konvention ein, die vereinbart, wieviel 
neukombinierte Gene in der Umwelt toleriert werden können. 

 
• Die PDS fordert, im Naturschutzrecht den Anbau herbizid- und insektizidresisten-

ter Nutzpflanzen bis zum erbrachten Langzeitnachweis der Unbedenklichkeit nicht 
als „die gute landwirtschaftliche Praxis“ anzuerkennen. 

 
• Weil durch den breiten Einsatz der Gentechnologie eine beschleunigte Vereinfa-

chung des Arten- und Sortenspektrums droht, fordert die PDS, ausreichende Mittel 
für den Ausbau von Ex-situ-, In-situ- und Onfarm-Erhaltung einzusetzen, um spä-
teren Generationen die Nutzung der genetischen Vielfalt unserer Kulturpflanzen zu 
erhalten. Wir schlagen als Standort für eine zentrale Genbank für Kulturpflanzen 
das auf eine jahrzehntelange Tradition aufweisende Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben (Sachsen-Anhalt) vor; die Einrich-
tung einer solchen zentralen deutschen Genbank darf allerdings nicht auf Kosten 
bestehender, auf bestimmte Kulturarten spezialisierte Genbanken erfolgen.  

 
• Die PDS wird versuchen, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, daß der massen-

hafte Einsatz genmanipulierter Kulturpflanzen zu einer Monopolisierung auf dem 
Saatgut- und Agrochemikalienmarkt durch wenige Chemie- und Saatgutkonzerne 
und zu einer auf den Weltmarkt ausgerichteten und in völlige Abhängigkeit gera-
tende Bauernschaft führen und in den Ländern des Südens die mit der „Grünen 
Revolution“ eingeleitete Zerstörung der lebensnotwendigen traditionellen subsidä-
ren Landwirtschaft vollenden wird. Die PDS wird diejenigen, die sich dagegen zur 
Wehr setzen, unterstützen und für eine „Entwicklungshilfe“ eintreten, die die Ab-
hängigkeit des Südens vom Norden nicht weiter erhöht. 

 
• Wegen der Komplexität der ökologischer Zusammenhänge und der Nichtrückhol-

barkeit ist das Risikopotenzial bei einem Entweichen gentechnisch veränderten 
Individuen bzw. transgener Genome in die Umwelt besonders hoch. Die PDS lehnt 
deshalb die ungehemmte Freisetzung und das großflächige Inverkehrbringen 
transgener Kulturpflanzen beim gegenwärtigen Kenntnisstand der möglichen Fol-
gen grundsätzlich ab. Sie wird darauf hinwirken, daß sich die BRD dem Moratori-
um anderer westeuropäischer Staaten hinsichtlich der Freisetzung gentechnisch 
manipulierter Organismen anschließt.  

 
• Die PDS wird deutlich machen, daß sich die globalen Probleme schon heute und 

auch ohne Gentechnik lösen lassen – sie sind ein Problem der ungerechten Ver-
teilung des gesellschaftlichen Reichtums und ein Problem des Nord-Süd-
Konfliktes. 
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